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einander zu vereinigen und ein Gleichgewicht unter den verſchie⸗

denen Ständen des Staates zu begründen .

§. 21 . Die ſoloniſche Verfaſſung .
594 vor Chr .

Klaſſeneintheilung . — Solon führte einen neuen Grund⸗

ſatz der Eintheilung ein , welcher in Griechenland das timo⸗

kratiſche Prinzip genannt wurde . Er theilte alle Bürger in

vier Klaſſen , nach dem Betrage ihres Vermögens , welches er

abſchätzen und in die Staatsliſte eintragen ließ . Das Vermö⸗
gen aber wurde nach dem Ertrage der Güter geſchätzt und zwar

in der Art , daß von jenem Ertrage nur der reine Gewinn für

den Schatzungsanſchlag Cαν ) ] ) benutzt und als ſteuerbares

Kapital betrachtet wurde . Demnach gehörten diejenigen Bür⸗

ger , welche aus ihrem Vermögen ein Kapital von 500 Medim⸗

neni ) und darüber verſteuerten , zur erſten Vermögens⸗

klaſſe und hießen Pentakoſiomedimnoi . Diejenigen Bür⸗

ger , deren Schatzungsanſchlag unter 500 bis 300 bildete , ge⸗

hörten zur zweiten Klaſſe und hießen Hippeis Ritter ) ,

weil ſie genug beſaßen , um ein Pferd halten und in dieſer

Eigenſchaft Kriegesdienſte leiſten zu können . Diejenigen , welche
unter 300 bis 200 ( nach andern 150 ) Medimnen Ertrag hat⸗
ten , bildeten die dritte Klaſſe und hießen Zeugiten , weil

ſie ein Ackergeſpann ( Cecos ) halten konnten ; ſie dienten als

ſchwerbewaffnetes Fußvolk , als Hopliten . Bei der erſten Klaſſe

galt die zwölffache Summe des Ertrages als Grundvermögen ,
bei der zweiten die zehnfache , bei der dritten die fünffache . Nach

dieſer Einkommenſteuer wurden die. Abgaben erhoben . Die

vierte und zahlreichſte Klaſſe bildeten alle diejenigen , deren

Beſitz unter dem Maße der dritten ſtand . Sie beſtand größ⸗
tentheils aus Handwerkern , Taglöhnern und Schiffern . Sie

wurden Theten ? ) genannt , waren ſteuerfrei und dienten im

Kriege als Leichtbewaffnete , ſpäter auch auf der Flotte , oder wa⸗

9 Der Medimnos war ein Getreidemaß , welches etwa ) berliner Schef⸗
fel enthielt und einer Drachme Geldes gleichgeſchätzt wurde .

) Mit ihnen ſind die capite censi in Rom zu vergleichen .
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ren auch ganz frei vom Kriegesdienſte . In gleichen Abſtufun⸗
gen beſtimmte ſi ſich auch die Theilnahme an der Staatsverwal⸗

tung . Da alle Amter unbeſoldet waren , ſo konnten nur die

Begüterten die damit verbundenen Laſten tragen ; der dürftige
Bürger , welcher täglich von ſeiner Handarbeit leben mußte ,
hätte ſie nicht ohne Gefahr ſeines Hausſtandes übernehmen kön⸗
nen . Zudem war es auch billig , daß die begüterten Bürgern , die
am meiſten für das Wohl des Ganzen ſteuern mußten , und de⸗
ren Intereſſen ſo enge mit denen des Staates ſelbſt verflochten
waren , auch für ihre höhern Verpflichtungen und Leiſtungen
durch den Genuß höherer Rechte und durch einen größeren An —

theil an der Verwaltung entſchädiget wurden . Daher verord —
nete Solon , daß nur die Mitglieder der drei erſten Klaſſen Zu⸗
tritt zu Staatsämtern , und die Mitglieder der erſten Klaſſe
insbeſondere zu den erſten Würden , namentlich zu dem Archon⸗
tat und zu allen Befehlshaberſtellen , haben ſollten ; die Mitglie⸗
der der vierten Klaſſe dagegen blieben von der Wanwaltrnh der
Staatsämter ausgeſchloſſen . Dieſe Einrichtung ließ zwar die
vier alten Stämme ( οοναν ) und die hundert und ſiebenzig Ge⸗
meinden ( 0ο⁷ ) in Geltung , griff aber die in den Stämmen
bis dahin beſtandene Unterſcheidung der Eupatriden oder des

erblichen Adels von den übrigen Bürgern in der Wurzel an .
Denn ſeitdem nicht mehr erbliche Abkunft , ſondern Vermögen
den Ausſchlag gab , konnten auch neue Familien empor kommen;
und jedem Bürger , ſelbſt dem aus der niedrigſten Klaſſe , war
ein ſchönes Ziel ſeiner Beſtrebungen angewieſen . Er brauchte
nur durch Fleiß und Thätigkeit das erforderliche Vermögen zu
erringen , um aller Vorrechte ſeiner Oberen theilhaftig zu werden .

Jedoch auch die Mitglieder der letzten Klaſſe genoſſen nicht
unbedeutende Bürgerrechte . Sie hatten gleich denen der übri —

gen Klaſſen eine Stimme in der Volksverſammlung und

dadurch einen mittelbaren Antheil an der Regierung ſelbſt .
Volksverſammlung . — Den Mittelpunkt der Staatsver⸗

faſſung bildete nämlich die aus der Geſammtheit der Bürger
beſtehende Volksverſammlung Cπννονν ] ο. Dieſe war die

eigentliche Inhaberin der Souveränität . Kraft dieſer entſchied
ſie über Krieg und Frieden , Bündniſſe und Verträge , erließ Ge⸗

ſetze, wählte die Obrigkeiten und zog ſie zur Rechenſchaft , be⸗
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ſtrafte Staatsverbrechen , überwachte die öffentlichen Einkünfte ,

verlieh das Bürgerrecht und garantirte die ganze Staatsverfaſ⸗ Neuuft

ſung . Die Volksverſammlung wurde in der Regel in je fünf

Wochen viermal unter freiem Himmel auf öffentlichen Plätzen derg

— auf der Agora und Pnyr —ſpäter auch im Theater des 90

Dionyſus gehalten , und mit dem zwanzigſten Jahre hatte jeder Rich

Bürger Zutritt und Stimme . Und da die Bürger der letzten 1 K

Klaſſe bei weitem die Mehrzahl ausmachten , ſo ging von ihnen Rede

nicht ſelten die Entſcheidung aus . ſum

Rath der Vierhundert — Eine weiſe Beſchränkung l

aber erhielt die Volksverſammlung durch den Rath der Vier⸗ f

hundert ( Bovzj/ ) , welcher jeden an die Verſammlung zu ben,

bringenden Antrag vorher zu prüfen und in zweckmäßiger Faſ⸗ elht

ung als vorläufigen Rathsbeſchluß Cοσεοννενννα ) dem Volke 9

vorzulegen hatte . Die Mitglieder dieſes Volksrathes , welche N0

jährlich je hundert aus jedem Stamme ( ½u⁰ον) gewählt wurden , 0090
waren einer ſtrengen Prüfung und Verantwortlichkeit vor und ng

nach der Verwaltung ihres Amtes unterworfen . Sie bildeten rec

zehn Prytanieen oder Ausſchüſſe , von denen jeder fünf Wochen den.

lang die Geſchäfte verwaltete . Jeder Prytanie bildete wieder fic

fünf engere Ausſchüſſe . Jede von dieſen führte , unter den al

Namen Proedroi ( Vorſitzer ) , eine Woche lang den Vorſitz und

wählte für jeden Tag aus ſeiner Mitte den Epiſtates oder Prä⸗ i1.f

ſidenten , der auch die Schlüſſel zum öffentlichen Schatze und zur te

Burg in Verwahrung hatte . War nun ein vorläufiger Rathss ( 5

beſchluß ( 10⁰οιννð ) in die Volksverſammlung gebracht , ſod

wurde die Debatte hierüber eröffnet . Jeder hatte das Recht ,

ſeine Anſicht zum Vortrage zu bringen , und es war nicht ſel⸗ det

ten der Fall , daß das Probuleuma verändert durch den Vor — gen

ſitzer zur Abſtimmung gebracht wurde . Das Reden , Berath⸗ der

ſchlagen und Erwägen , das Annehmen und Verwerfen des Er⸗ ſut

wogenen war ein ſchönes Bildungsmittel . Es ſchärfte das Ur⸗ 810

theil und regte immer mehr den Forſchungstrieb auf . Die Nir

Möglichkeit , durch Talent , Kunſt und Fleiß ſich geltend zu ma⸗ f
chen, ſpornte ſelbſt den Trägſten an Einen beſonderen Einfluß u1

gewannen die Redner , welche alle Künſte der Beredtſamkeit auf⸗ n

boten , um dem Volke das von der annehmlichſten Seite zu ſchil⸗
dern , wozu ſie daſſelbe bringen wollten ; ſie lenkten hauptſächlich

‚



die Volksbeſchlüſſe . Das Abſtimmen ſelbſt geſchah durch Hän⸗

deaufheben ( Cheirotonie ) , in einzelnen Fällen , z. B. bei Bür⸗

geraufnahmen , durch Stimmſteinchen . — Eine zweite , nicht min⸗

der heilſame Beſchränkung der Volksverſammlung fand durch
Neae die Heliäa ( HIOHd ) ſtatt . Dieſe beſtand aus mehren Volks⸗

gerichten ( Geſchwornengerichten ) , von denen jedes einen beſtimm⸗

ten Kreis von Geſchäften und eine beſtimmte Zahl von Mit⸗

gliedern ( Heliaſten ) hatte . Jährlich wurden aus der Ge⸗

ſammtheit der Bürger ſechstauſend in die Heliäa gewählt , hör⸗
eſhtir ten aber darum nicht auf , auch Mitglieder der Volksverſamm⸗

lung zu ſein . Dieſe ſechstauſend Heliaſten wurden dann bei

den verſchiedenen Gerichten vertheilt . Für jeden Gerichtstag

erhielt der Richter einen kleinen Sold . Es beſchränkte ſich je⸗

doch der Geſchäftskreis dieſer Heliäa nicht bloß auf eigentliche

Rechtsſachen , ſondern dehnte ſich auch auf allgemeine politiſche

Gegenſtände aus , welche ihr nämlich von der Volksverſamm⸗

E lung zur gutachtlichen Außerung , unter Anwendung der Formen

gie lib rechtlicher Entſcheidung , vor der Beſchlußfaſſung übergeben wur⸗

den . Und kein Volksbeſchluß konnte als Geſetz gelten , wenn er

nicht durch die Rechtsentſcheidung der Heliaſten gleichſam die

politiſche Weihe erhalten hatte .
Das Archontat . — Die neun Archonten blieben , aber

in ganz veränderten Wirkungskreiſen , ſeitdem die ihnen ſonſt

zuſtehende Regierung des Staates in die Hände des Raths

Boονν ) gelegt war . Ihr Geſchäftskreis war jetzt außer der

Beſorgung und Leitung gewiſſer Feſte und Spiele beſonders der

Vorſitz in jenen von Solon neu errichteten Gerichtshöfen . Je⸗

der von den Archonten hatte einen beſtimmten Kreis von Ge⸗

genſtänden , und der erſte Archon beſonders das Familienleben ;
der zweite die Proceſſe , welche ſich auf Feſte , Opfer bezogen ,
auch die Klagen auf Todſchlag , Vergiftung , Verletzung der

Staatsreligion ; der Polemarch die Klage zwiſchen Fremden und

Bürgern ; die Thesmotheten Geſetzesänderungen , Geſetzesvor —

ſchläge . Der zuſtändige Archon leitete das Verfahren und wählte
aus der Zahl der Richter ( Heliaſten ) je nach der größeren oder

geringeren Wichtigkeit der Klage eine größere oder geringere
Zahl für ſeinen Gerichtshof . Die Richter mußten , bevor ſie
in den Gerichtshof eintraten , noch vereidet werden . Dann legte
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ihnen der Archon als Präſident des Gerichtshofes die Klage

vor mit allen näheren Umſtänden und Beziehungen , und die

Geſchwornen ſprachen alsdann das „ſchuldig “ oder „nichtſchul⸗

dig “ aus .

Der Areopag . — Den höchſten Gerichtshof und gleich⸗

ſam den Grundpfeiler der Verfaſſung bildete der Areopag ,

der auf einem Hügel des Kriegsgottes Ares CA0ον νοs

ſeine Sitzungen hielt und davon auch ſeinen Namen führte .

Er war ſchon in der älteſten Zeit geſtiftet , wurde aber erſt durch

Solon zu jener Fülle der Macht und des Anſehens erhoben .

Die Anzahl der Mitglieder war nicht beſtimmt ; denn er wurde

mit den jährlich abgehenden Archonten , die ihr Amt untadelhaft

verwaltet hatten , beſetzt . Ihre Würde bekleideten ſie lebens⸗

länglich . Dieſer ehrwürdige Gerichtshof war der eigentliche
Wächter der ganzen Verfaſſung . Er entſchied nicht bloß in

letzter Inſtanz über Leben und Tod , ſondern führte auch die

Oberaufſicht über die Geſetze und deren Befolgung und über

die Staatsreligion , wachte über die Sitten und Lebensart der

Bürger , ſorgte für die Erziehung der Jugend und unterſuchte
das Betragen der abgegangenen Archonten . Er prüfte die Be⸗

ſchlüſſe der Volksverſammlung und konnte ſie nach Gutbefinden

genehmigen oder für nichtig erklären . Kein Gericht iſt je ehr⸗

würdiger geweſen als dieſes ; und der Ruhm ſeiner Gerechtig⸗
keit und Redlichkeit breitete ſich ſo aus , daß die Römer in vie⸗

len Rechtsſachen , die ihnen zu verwickelt waren , die Entſchei⸗

dung deſſelben einholten . Schon der Name „ Areopag “ war mit Unt

einer gewiſſen Majeſtät und Heiligkeit umgeben . Die Sitzungen Ver

wurden feierlich und zur Nacht unter freiem Himmel abgehalten . In

Kläger und Zeugen mußten die Wahrheit ihrer Ausſagen unter fin

Opfern und anderen Ceremonien mit den fürchterlichſten Eiden 010

erhärten . Von dem Ausſpruche der Areopagiten gab es keine l

Appellation . So lange der Areopag in ſeinem Anſehen blieb , Mſi

konnte die Gewalt des Volkes nicht ſchädlich werden . Als aber lunn

ſpäter Perikles ſeine Rechte ihm nahm , gewann das Volk eine e0

zügelloſe Freiheit , die den Staat zu Grunde richtete . U

Privatleben . — Nicht weniger wohlthätig , als durch die W.

neuen Formen der Staatsverfaſſung , wirkte Solon durch ſeine

Verordnungen in Rückſicht des Privatlebens , beſonders für die



107

Erziehung . Hier ſollte nicht , wie zu Sparta , jeder Bürger bloß

Soldat ſein , auch in ſchönen Künſten und Wiſſenſchaften ſollte

er ſich üben . Zu dem Zwecke waren beſondere Anſtalten , Gym⸗

naſien genannt , errichtet , in denen der Körper durch zweckmä⸗

ßige übungen geſtärkt , der Geiſt durch Muſik und die Lectüre

der beſten Volksdichter , insbeſondere des Homer , für alles Edele

und Schöne empfänglich gemacht wurde . Auch Philoſophie und

Beredtſamkeit waren Gegenſtände des Unterrichtes und dienten

als Vorbereitung zur Verwaltung der Ehrenſtellen im Staate .

Vorzüglich wurde der junge Athener geübt , ſeine Gedanken ſchön
und fließend zum Vortrage zu bringen , um dereinſt in der Ver⸗

ſammlung durch den Zauber der Rede ſeine Mitbürger ganz

nach ſeinem Willen lenken zu können . Die Volksverſammlun⸗

gen überhaupt waren eine immerwährende Bildungsſchule für
alle Athener . Die wichtigſten Verhältniſſe des Staates wie der

Familie wurden hier zum Vortrage gebracht ; hier wetteiferten
die herrlichſten Talente um den Sieg der Beredtſamkeit . So

wurde der Geiſt vielſeitig angeregt , und das Volk lernte über

Alles urtheilen . Es bildete ſich ein reges Volksleben , in

jeder Kunſt und Wiſſenſchaft erhob ſich der größte Wetteifer .
Zu allem dieſen legte Solon den Grund . Und kaum anderthalb
hundert Jahre ſpäter ſtand Athen ſchon da als Königin aller

Städte , als Lehrerin aller Zeiten und Völker .

Außer den freien Bürgern , deren Zahl ſich etwa auf zwan⸗

zigtauſend belief , gab es auch zwei untergeordnete Klaſſen von

Einwohnern , die der Beiſaſſen ( Merounot ) und der Skla⸗

ven . Zu den erſteren , deren Zahl im Durchſchnitte zehntauſend
war , rechnete man Fremde , welche ſich des Handels und der

Künſte und Gewerbe wegen in Attika niedergelaſſen hatten .
Grundeigenthum durften ſie nicht beſitzen . Sie mußten ſich ei⸗

nen Bürger zum Patron wählen , von dem ſie in allen Rechts⸗
verhältniſſen vertreten wurden . Sie ſtanden unter der beſon⸗
deren Aufſicht des Polemarch und mußten für den Schutz des

Staates eine jährliche Kopfſteuer entrichten . Ungleich niedriger
und drückender war das Verhältniß der Sklaven , die theils
dem Staate , theils einzelnen Bürgern gehörten . Schon zu der

Zeit des Solon belief ſich die Zahl dieſer Unglücklichen wohl
auf vierzigtauſend und wuchs in der Folge , als Reichthum und
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Luxus in Athen überhand nahmen , zum Unendlichen heran .

Zwar milderte Solon ihr trauriges Loos durch Geſetze , welche

ſie gegen grauſame Behandlung und willkürliche Ermordung

ſicher ſtellte ; dennoch bleibt es eine niederſchlagende Bemerkung ,

daß auch die ſo geprieſene Freiheit des erſten Staates des Al⸗

terthumes auf der Sklaverei einer ganzen Menſchenklaſſe be⸗

ruhete . Eben dieſe Sklaverei war hier , wie überall , wo ſie

herrſchte , eine Haupturſache der drückendſten Armuth eines Thei⸗
les der Bevölkerung und des fortwährenden Ingrimmes der

Armen gegen die Reichen . In Staaten , in welchen keine Skla⸗

verei herrſcht , fließt der Reichthum durch tauſend Kanäle be⸗

fruchtend von oben nach unten . Der Reiche belebt und ermun⸗

tert die Gewerbthätigkeit der niederen Klaſſen , beſchäftiget den

Müßigen , hilft dem Armeren empor , und vornehme und niedere

Bürger ſtehen ſo in vielfacher Verbindung mit einander . Wo

aber Sklaverei herrſcht , iſt das Band zwiſchen dem vornehmen
und niederen Bürger wie abgeſchnitten . Der Vornehme ver⸗

langt nicht für Geld des Armen Dienſtleiſtungen , da er ſeine

Sklaven hat ; und der Arme haßt den Vornehmen , der von

den Segnungen ſeines Reichthums ihm nichts zufließen läßt .

Daher waltete auch in den alten Staaten ein ewiger Kampf

zwiſchen dem Neide der Armen und der Furcht der Reichen ob

und führte oft gewaltſame Erſchütterungen herbei .
Von den Geſetzen des Solon im Einzelnen haben wir

nur mangelhafte Kunde . Er erhob durch Anordnung der Te⸗

ſtamente das Vermögen der Bürger zu einem wahren Eigen⸗

thume , verpflichtete jeden Bürger vom achtzehnten bis zum vier⸗

zigſten Jahre im Felde zu dienen und bis zum achtundfünfzigſten
daheim das Vaterland zu ſchützen ; für die Kinder der gefalle⸗
nen Krieger ſorgte der Staat . Bei öffentlichen Aufſtänden ver⸗

langte er Theilnahme jedes Bürgers an einer Partei , um ſo

eine Vermittelung durch die Beſſeren herbeizuführen . Müßig⸗

gänger konnten gerichtlich belangt und beſtraft werden; der Sohn
war bloß dann verbunden , ſeinen alten ſchwachen Vater zu er⸗

nähren , wenn ihn dieſer eine Kunſt oder ein Gewerbe hatte
lernen laſſen . Verſchwender durften weder in den Volksver⸗

ſammlungen erſcheinen , noch obrigkeitliche Amter bekleiden . Auch
war ihnen das Recht genommen , ihr eigenes Vermögen zu ver⸗
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walten . Vor Allem ſchützte Solon Schwache gegen Ubermuth .

Gegen Elternmord gab er kein Geſetz , und als man ihm ſein

Befremden darüber äußerte , erwiederte er : Geſetze wider ein

unerhörtes Verbrechen zu geben , ſei das Mittel , es einzuführen .
Dies ſind die vorzüglichſten der ſoloniſchen Geſetze , von

denen manche durch das römiſche Recht auch in unſere Geſetz⸗

ſammlungen übergegangen ſind . Nachdem Solon ſein großes
Werk vollendet hatte , ließ er ſeine Geſetze in hölzerne Tafeln

eingraben und dieſe zur Anſicht eines jeden öffentlich aushän⸗

gen . übrigens hielt er ſeine Geſetzgebung und Verfaſſung kei⸗

neswegs für vollkommen ; er wollte aber nicht , daß durch ſtete

Anderungen neue Unordnungen entſtänden , ſondern es ſollte viel⸗

mehr durch längere Erfahrung die Zweckmäßigkeit derſelben ge —

prüft werden . Darum ſoll er das Volk durch einen feierlichen Eid

verpflichtet haben , die neue Geſtaltung des Staates auf hundert

Jahre beizubehalten . Dann verließ er , um allen Erläuterun⸗

gen und Abänderungen auszuweichen , auf zehn Jahre die Stadt ,
zu deren künftigen Glorie er den Grund gelegt hatte und be⸗

reiſete Agypten, Cypern und die Staaten Kleinaſiens In Ly⸗
dien ſoll er mit dem Könige Kröſus jene bekannte Unterredung
gehalten haben , welche dieſem , als er ſchon auf dem Scheiter —⸗
haufen ſtand , das Leben rettete .

§. 22 . Athen unter Piſiſtratus und ſeinen
Söhnen .

Allein Solon ' s edele Zwecke gingen nicht ganz in Erfül⸗
lung . Es war nicht leicht für eine Stadt , die ſo lange durch⸗
bürgerliche Zwiſtigkeiten zerrüttet war , ſich ſelbſt mit der weiſe⸗
ſten Geſetzgebung zu befreunden Die alten Feindſeligkeiten
lebten wieder auf , ſobald Solon ' s perſönliches Anſehen ſie nicht
mehr niederhalten konnte ; und die drei Parteien , die Dia⸗

krier , Pediäer und Paralier erhoben ihr Haupt kühner
und drohender als je. An der Spitze der demokratiſch geſinn⸗
ten Diakrier ſtand Piſiſtratus ; der ariſtokratiſch geſinnten
Pediäer Lykurg ; und der durch Piſiſtratus aus der Verban⸗

nung zurückgerufene Megakles war Führer der gemäßigten
Partei der Paralier . Dieſe drei Parteiführer benutzten die
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